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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.06.1972

Norm

ASVG §334

Rechtssatz

Die Übertretung mehrerer Schutzvorschriften muß nicht unbedingt grobe Fahrlässigkeit begründen; dies vor allem

dann nicht, wenn der Eintritt des Schadens trotz der Verstöße nicht als wahrscheinlich vorhersehbar ist.
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